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Anhang 1  

Empfehlungen gemäß § 21 Absatz 6 Nummer 2 für die Berücksichtigung psychischer 

Belastung in der Gefährdungsbeurteilung  

 

Der Arbeitgeber muss im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch die psychische Belastung 

in Bezug auf die Verwendung von Arbeitsmitteln berücksichtigen. Dabei darf er sich auf 

Dokumente abstützen, die in seiner Unternehmensorganisation vorhanden sind und bereits 

einzelne psychische Belastungsfaktoren abdecken.  

Die nachfolgende Tabelle soll dem Arbeitgeber eine Hilfestellung geben, mit welchen in seinem 

Betrieb bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen und Dokumenten er die Anforderungen einer 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in Bezug auf die Verwendung von Arbeitsmitteln 

ggf. ganz oder teilweise erfüllen kann. Sie soll nicht dazu führen, dass der Arbeitgeber sich 

verpflichtet fühlt, alle aufgeführten Schutzmaßnahmen und Dokumente erstellen zu müssen. 

Empfehlungen gemäß § 21 Absatz 6 Nummer 2 BetrSichV entfalten keine Vermutungswirkung 

(vgl. § 4 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV).  

Die Darstellung basiert auf der Broschüre der GDA – Arbeitsprogramm Psyche „Empfehlungen 

zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung“ ([9]) bzw. den dort 

genannten Belastungsfaktoren. Eine Vorabbetrachtung kann ergeben, dass bei der konkreten 

Verwendung von Arbeitsmitteln nur ein Teil der hier beschriebenen Belastungsfaktoren 

bedeutsam ist und entsprechend berücksichtigt werden muss. 
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Anhang 3  

Erläuterungen zu Abschnitt 4.6 zur Festlegung des Sollzustands hinsichtlich der 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

 
1 Allgemeines  
 
Arbeitsmittel müssen gemäß den Vorgaben der §§ 14, 15 und 16 in Verbindung mit den Anhängen 
2 und 3 BetrSichV geprüft werden. Die Prüfung eines Arbeitsmittels umfasst gemäß § 2 Absatz 8 
BetrSichV  
 
1. die Ermittlung des Istzustandes,  
2. den Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand sowie  
3. die Bewertung der Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand.  
 
Der Istzustand ist der bei der Prüfung festgestellte Zustand des Arbeitsmittels.  
 
Um den Vergleich mit dem Istzustand und die Bewertung von Abweichungen durchführen zu 
können, benötigt der Prüfer die Festlegungen des Arbeitgebers zum Sollzustand des 
Arbeitsmittels.  
 
Der Sollzustand ist der sichere Zustand des Arbeitsmittels, den der Arbeitgeber aufgrund der ihm 
vorliegenden Informationen zum Arbeitsmittel selbst (z. B. Betriebsanleitung des Herstellers) und 
zu den betrieblichen Gegebenheiten im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festlegen muss 
(vergleiche Abschnitt 5). Auf dieser Grundlage hat der Arbeitgeber dem Prüfer die für die Prüfung 
erforderlichen Informationen zur Beschaffenheit des Arbeitsmittels und zu betriebsspezifischen 
Festlegungen zur Verfügung zu stellen.  
 
Mit der Bereitstellung der erforderlichen Informationen schafft der Arbeitgeber die Voraussetzung 
für die Durchführung der Prüfung, greift aber nicht in den Verantwortungsbereich des Prüfers ein.  
 
Für einen reibungslosen Ablauf der Prüfung empfiehlt sich ein frühzeitiger prüfungsbegleitender 
Austausch von Informationen zwischen Arbeitgeber und Prüfer, deren Zusammenwirken in 
Abbildung 1 dargestellt ist.  
  



GMBI 2024 S. 874 [Nr. 41/42]                                                                           Stand: November 2024 

 

 

1.1 Verantwortung des Arbeitgebers  
 
Der Arbeitgeber ist im Hinblick auf die Prüfung von Arbeitsmitteln verantwortlich für die Festlegung 
des Sollzustandes und für die Auswahl von qualifizierten Prüfern.  
 
Zur Festlegung des Sollzustands werden Informationen benötigt, über die in der Regel nur der 
Arbeitgeber verfügt:  
 
1. zur Beschaffenheit des Arbeitsmittels, z. B.:  

a) EU-Konformitätserklärung,  
b) Betriebsanleitung, 

2. zur Betriebsweise und Verwendung, z. B.:  
a) Informationen zu sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen,  
b) Informationen zur Betriebsweise (bestimmungsgemäße Verwendung, vorgesehene 

Verwendung, vorhersehbare Betriebsstörungen, Instandhaltungskonzept),  
c) Schutzkonzept einer Anlage,  
d) Informationen zu den Umgebungsbedingungen (z. B. Ex-Bereiche),  
e) Angaben zur Gestaltung der mit dem Arbeitsmittel durchgeführten Arbeitsverfahren 

(einschließlich Hinweise für die Beschäftigten),  
f) Aufzeichnungen der Ergebnisse vorangegangener Prüfungen,  
g) Unterlagen über seit der letzten Prüfung durchgeführte Änderungen.   

 
Der Prüfer (zur Prüfung befähigte Person, Prüfsachverständiger, ZÜS) ist verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung.  
 
Zur Durchführung der Prüfung werden Prüfkompetenzen benötigt, z. B.:  
1. Kenntnisse der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der sicheren Funktion der 

Arbeitsmittel,  
2. Anwendung geeigneter Prüfverfahren (z. B. zur rechtzeitigen Feststellung von Schäden),  
3. Kenntnisse zur Eignung und Funktionsfähigkeit der getroffenen sicherheitstechnischen 

Maßnahmen.  
 
Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren:  
1. Aufzeichnung der Prüfergebnisse für Prüfungen, die von einer zur Prüfung befähigten Person 

durchgeführt werden (§§ 14 oder 17 BetrSichV),  
2. Prüfbescheinigung für Prüfungen, die von einer ZÜS durchgeführt werden (§ 17 BetrSichV). 
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2 Anwendungsbeispiele  
 

Die zuvor beschriebene Vorgehensweise des Arbeitgebers bei der Festlegung des Sollzustandes in Bezug auf die Prüfung von Arbeitsmitteln wird 

anhand von drei Beispielen erläutert: 

1. Tischkreissäge  Prüfung gemäß § 14 BetrSichV,  
2. Dampfkesselanlage  Prüfung gemäß §§ 14 bis16 in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV,  
3. Brückenkran  Prüfung gemäß § 14 BetrSichV in Verbindung mit Anhang 3 Abschnitt 1 BetrSichV.  

 
Für jedes dieser Beispiele werden die zutreffenden Aufgaben von Arbeitgeber und Prüfer sowie deren Zusammenwirken betrachtet. Die Abbildung 
wurde durch Hervorhebung auf den jeweils zutreffenden Strang fokussiert und inhaltlich an die auf das jeweilige Bespiel zutreffenden Informationen und 
Regelwerke angepasst.  
 
Die Beispiele verdeutlichen, dass die Vorgehensweise in der Praxis auf alle Arten von Arbeitsmitteln übertragen werden kann. Mit zunehmender 
Komplexität des Arbeitsmittels bzw. der Prüfaufgabe steigt der Aufwand für die Festlegung des Sollzustandes und die Durchführung und Dokumentation 
der Prüfaufgabe.  
 
2.1 Beispiel: Tischkreissäge  
 

In einer Werkstatt befindet sich eine Tischkreissäge, die bestimmungsgemäß nach den Vorgaben des Herstellers verwendet wird. Besondere 

Umgebungsbedingungen gibt es nicht. 
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Der Arbeitgeber muss dem Prüfer die für die Durchführung der Prüfung notwendigen Informationen und insbesondere die festgelegte Prüffrist zur 
Verfügung stellen. Die Festlegung des Sollzustandes der Tischkreissäge ergibt sich z. B. aus den folgenden Unterlagen:  
 
1. EU- Konformitätserklärung,  
2. Betriebsanleitung des Herstellers.  
 
Die Prüfung wird gemäß § 14 BetrSichV von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt und dokumentiert:  
1. Aufzeichnung der Prüfergebnisse gemäß § 14 BetrSichV.  
 
2.2 Beispiel: Dampfkesselanlage > 110 °C (> 0,5 bar (Ü))  
 

Bei dieser Dampfkesselanlage handelt es sich um eine ZÜS-prüfpflichtige Anlage im Sinne von Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 6 Tabelle 2 BetrSichV. 
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Der Arbeitgeber muss dem Prüfer die für die Durchführung der Prüfung notwendigen Informationen und insbesondere die festgelegte Prüffrist zur 
Verfügung stellen. Die Festlegung des Sollzustandes der Dampfkesselanlage ergibt sich z. B. aus den folgenden Unterlagen:  
 
1. EU-Konformitätserklärungen,  
2. Betriebsanleitung einschließlich der Montage- und gegebenenfalls Demontageanleitung,  
3. zulässige Betriebsweise = Normalbetrieb einschließlich An- und Abfahrvorgänge,  
4. zulässiger Betrieb nur innerhalb der festgelegten Auslegungsparameter, z. B. in Bezug auf  

a) Druck,  
b) Temperatur,  
c) Werkstoff,  
d) Lastwechsel.  

5. Schutzkonzept inkl. Auflistung der sicherheitstechnischen Einrichtungen (z. B. sicherheitsrelevante MSR-Einrichtungen) und deren Funktion 
(Kesselschutz),  

6. Informationen zur Beaufsichtigung,  
7. Qualifikation der Beschäftigten,  
8. Betriebsaufzeichnungen (z. B. Speisewasserqualität),  
9. Sicherheitsrelevante Änderungen seit der letzten Prüfung (auch Änderungen der Bauart oder Betriebsweise),  
10. Genehmigungsauflagen,  
11. Informationen zu insbesondere zeitabhängigen Festigkeitskennwerten,  
12. Informationen zu wiederkehrenden, außerordentlichen und angeordneten Prüfungen.  
 
Die Prüfung wird gemäß § 16 BetrSichV in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 4 von einer ZÜS durchgeführt und dokumentiert:  
1. Prüfbescheinigung gemäß § 17 BetrSichV.  
 
2.3 Beispiel Brückenkran  
 

Es handelt sich um eine Prüfung durch einen Prüfsachverständigen nach der Montage, Installation und vor der ersten Inbetriebnahme des 

Brückenkrans. 
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Der Arbeitgeber muss dem Prüfer die für die Durchführung der Prüfung notwendigen Informationen und insbesondere die festgelegte Prüffrist zur 
Verfügung stellen. Die Festlegung des Sollzustandes des Brückenkrans ergibt sich z. B. aus den folgenden Unterlagen:  
 
1. EU-Konformitätserklärung,  
2. Betriebsanleitung,  
3. Kranbahnstatik (Lastannahmen, gegebenenfalls bauaufsichtlich geprüfte Statik nach Landesbauordnung),  
4. Zugangsmöglichkeiten (für Betrieb, Prüfung und Instandhaltung).  
 
Die Prüfung wird gemäß § 14 in Verbindung mit Anhang 3 BetrSichV von einem Prüfsachverständigen durchgeführt und dokumentiert:  
1. Aufzeichnung der Prüfergebnisse gemäß § 14 BetrSichV. 


